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Bußgeldkatalog Meldewesen der Gemeinde Uffing a. Staffelsee 
 

Vollzug des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten; 

Bußgeldkatalog zur Satzung zur Erhebung des Kurbeitrags der Gemeinde Uffing a. Staffelsee 

 

Ordnungswidrigkeiten gegen die Satzung zur Erhebung des Kurbeitrags der Gemeinde Uffing a. Staffelsee 

werden ab 01.01.2023 gem. Art. 16 KAG wie folgt geahndet: 

 

 

1. Verzug der Meldescheinabgabe 

 

Der handschriftlich ausgefüllte Meldeschein wird verspätet eingeworfen oder die 

elektronisch erfassten Meldedaten werden verspätet der Gemeinde übermittelt 

(Anreisehäckchen nicht gesetzt). 

Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 1 MeldeG ist am Tag der Ankunft ein Meldeschein zu unterschreiben. Nach § 6 der 

Kurbeitragssatzung muss der Meldeschein innerhalb eines Tages ab Ankunft des Gastes der Gemeinde 

zugegangen sein. 

 

 Verzugsdauer Verschulden 

 

smsmansscnsm

aßstab 

Art Höhe  

1.1 Nach Ablauf des 

7. Tages 

fahrlässig Bußgeld 

 

 

 25,-- €/je Meldeschein 

1.2 Nach Ablauf des 

14. Tages 

fahrlässig Bußgeld  50,-- €/je Meldeschein 

1.3  vorsätzlich Bußgeld  100,-- €/je Meldeschein 

 

2. Falsche Datenübermittlung an die Gemeinde  

Gastgeber/Vermieter melden Gäste an,  jedoch mit falschen An-/Abreisedaten. Nach Einführung der 

elektronischen Meldung werden „Falschmeldungen" festgestellt. Z.B.: bei einer fiktiven Aufenthaltsdauer 

eines Gastes vom 01.01. bis 07.01. wurde festgestellt, dass Gastgeber/Vermieter der Gemeinde eine 

verkürzte Aufenthaltsdauer, z.B. vom 02.01. bis 06.01. melden. 

 

 Verschuldensmaßstab Art Höhe  
2. 1 fahrlässig Bußgeld 

 

 

150,-- €/je Meldeschein 

2.2 vorsätzlich Bußgeld 300,-- €/je Meldeschein 
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3. Unterlassung der Anmeldung von kurbeitrags- und fremdenverkehrsabgabenpflichtigen Personen 

Gastgeber/Vermieter melden kurbeitrags- und fremdenverkehrsbeitragspflichtige Personen nicht bzw. 

nicht alle der Gemeinde. z. B. werden nur die Eltern gemeldet, nicht jedoch deren Angehörige. Die Eltern 

erhalten eine Gästekarte, die Kinder nicht. 

 

 Verschuldensmaßstab Art Höhe 
3.1 fahrlässig Bußgeld 

 

150,-- €/je Meldeschein 

3.2 vorsätzlich Bußgeld 300,--€/je Meldeschein 

 

4. Nicht-Einlassen des Kontrolleurs/der Kontrolleurin 

 

  Verschuldensmaßstab Art Höhe 

  vorsätzlich Bußgeld  500,-- € 

 

5. Kein Vorzeigen der Unterlagen (z.B. Reservierungskalender) 

Der Kontrolleur wurde ins Haus eingelassen, Gastgeber/Vermieter verweigert jedoch die Vorlage des 

Reservierungskalenders bzw. das Einsehen des elektronischen Meldescheins. 

 

 Verschuldensmaßstab Art Höhe 

 vorsätzlich Bußgeld  500,-- € 

 

6. Sonstiges 

Der entgangene Kurbeitrag ist zusätzlich nach zu erheben. Bei jedem weiteren Verstoß innerhalb eines 

Jahres werden die Bußgelder unter Nr. 1 bis 5 angemessen erhöht. 

 

 

 

Uffing a. Staffelsee, 03.06.2022 

 

 

 

      

Andreas Weiß 

Erster Bürgermeister 

 


